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 Werder, den 03.04.2020 
 
 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in Anbetracht der Situation um die Corona-Pandemie sowie auf Grundlage des Schreibens der 
Ministerin vom 02.04.20201 möchten wir Sie über die Durchführung der schriftlichen Abiturprüfungen 
in Schuljahr 2020/2021 informieren. 
 
Da die Planung der Durchführung der Abiturprüfung in einem Szenario, welches vorsieht, dass nach 
den Osterferien am 20. April 2020 kein regulärer Präsenzunterricht am Ernst-Haeckel-Gymnasium 
stattfinden wird, besondere Aspekte berücksichtigen muss, möchten wir frühzeitig darüber informieren. 
Unter der Maßgabe der Einhaltung der erforderlichen Hygienestandards sowie der Reduzierung der 
physischen und sozialen Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum, werden die Abiturientinnen und 
Abiturienten Ihre Prüfungen in Räumen mit einer Belegung von maximal 8 Personen (einschließlich 
der aufsichtführenden Lehrkraft) ablegen können. Der Mindestabstand vom 2 Metern zum 
nebensitzenden Prüfling sowie eine ausreichende Belüftung kann in den Räumen des Ernst-Haeckel-
Gymnasiums sichergestellt werden. Ferner verfügen unsere Räumlichkeiten über ein ausreichendes 
Luftvolumen durch hohe Raumdecken. Weitere Unterstützung zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
sind beim Schulträger angefragt. Wir werden kurz vor den Prüfungen noch weitere Informationen im 
geschützten Bereich der Homepage und dem Lo-net2.de bekannt geben.  
 
Die derzeit besondere Situation sieht vor, dass im Falle einer Erkrankung des Prüflings kein ärztliches 
Attest vorgelegt werden muss. Eine schriftliche Mitteilung an die Schule (per Email oder Fax), 
spätestens bis 9 Uhr am Tage der Prüfung ist jedoch notwendig, um ordnungsgemäß entschuldigt zu 
sein. 
 
Ebenfalls ist ein Nichtantreten der Prüfung aus anderen nicht selbst zu vertretenden Gründen 
unverzüglich der Schule schriftlich mitzuteilen. Zu diesem Gründen zählt eine eventuelle besondere 
psychische Belastung im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, die 
ebenfalls vor der Durchführung der Prüfung schriftlich der Schule anzuzeigen ist.  
 
Wir möchten ebenfalls darauf hinweisen, dass Abiturientinnen und Abiturienten, die am Tage der 
Prüfungen mit einem erkrankten Eindruck, insbesondere im Zusammenhang mit den Symptomen 
einer Coronaerkrankung zur Prüfung antreten, von den aufsichtführenden Lehrkräften nach Hause 
geschickt werden können. Für die geschilderten Fälle sind die Nachschreibetermine zu nutzen. 
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https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/5020_schreiben_an_abiturientinnen_und_abiturienten_2020.16673718.pdf(0
3.04.2020) 



 

 

Den hier dargelegten Ausführungen sind Änderungen und Konkretisierungen vorbehalten. Bitte 
informieren Sie sich regelmäßig im Lo-net2.de und auf der Hompepage der Schule.  
Wir wünschen den Abiturientinnen und Abiturienten viel Erfolg und Kraft für die bevorstehende 
Vorbereitungszeit. 
 

 
 

 


